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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Die Maßnahmen zur Erreichung
der in [ex-Artikel 174] genannten
Ziele werden durch Europäische
Gesetze oder Rahmengesetze
festgelegt. Diese werden nach
Anhörung des Ausschusses der
Regionen und des Wirtschafts-
und Sozialausschusses ange-
nommen.

(2) Abweichend von Absatz 1 und
unbeschadet des [ex-Artikels 95]
nimmt der Rat einstimmig Euro-
päische Gesetze oder Rahmen-
gesetze an, die Folgendes
betreffen:

a) Maßnahmen überwiegend steu-
erlicher Art;

b) Maßnahmen, die

i)die Raumordnung berühren;

ii) die mengenmäßige Bewirt-
schaftung der Wasserres-
sourcen berühren oder die
Verfügbarkeit dieser Res-
sourcen mittelbar oder un-
mittelbar betreffen;

iii) die Bodennutzung mit
Ausnahme der Abfallbewirtschaf-
tung berühren;

c) Maßnahmen, welche die Wahl
eines Mitgliedstaats zwischen ver-
schiedenen Energiequellen und
die allgemeine Struktur seiner E-

(1) Die Maßnahmen zur Erreichung
der in [ex-Artikel 174] genannten
Ziele werden durch Europäische
Gesetze oder Rahmengesetze
festgelegt. Diese werden nach
Anhörung des Ausschusses der
Regionen und des Wirtschafts-
und Sozialausschusses ange-
nommen.

(2) Abweichend von Absatz 1 und
unbeschadet des [ex-Artikels 95]
nimmt der Rat einstimmig Euro-
päische Gesetze oder Rahmen-
gesetze an, die Folgendes
betreffen:

a) Maßnahmen überwiegend steu-
erlicher Art;

b) Maßnahmen, die

i)die Raumordnung berühren, wo-
bei die Verantwortung der Mit-
gliedstaaten für Raumplanung und
Städtebau zu achten ist;

ii) die mengenmäßige Bewirt-
schaftung der Wasserres-
sourcen berühren oder die
Verfügbarkeit dieser Res-
sourcen mittelbar oder un-
mittelbar betreffen;

iii) die Bodennutzung mit
Ausnahme der Abfallbewirtschaf-
tung berühren;

c) Maßnahmen, welche die Wahl
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nergieversorgung erheblich berüh-
ren.

In einem Europäischen Gesetz des Ra-
tes kann einstimmig festgelegt werden,
in welchen der in diesem Absatz ge-
nannten Bereichen der Rat mit qualifi-
zierter Mehrheit beschließt.

In allen Fällen beschließt der Rat nach
Anhörung des Europäischen Parla-
ments, des Ausschusses der Regionen
und des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses.

(3) Allgemeine Aktionspro-
gramme, in denen die vorrangigen Ziele
festgelegt werden, werden durch Euro-
päische Gesetze oder Rahmengesetze
festgelegt. Diese werden nach Anhö-
rung des Ausschusses der Regionen
sowie des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses angenommen.

Die zur Durchführung dieser Program-
me erforderlichen Maßnahmen werden,
je nach Fall, nach dem in Absatz 1 bzw.
Absatz 2 vorgesehenen Verfahren an-
genommen.

(4) Unbeschadet bestimmter
Maßnahmen der Union tragen die Mit-
gliedstaaten für die Finanzierung und
Durchführung der Umweltpolitik Sorge.

(5) Sofern eine Maßnahme
nach Absatz 1 mit unverhältnismäßig
hohen Kosten für die Behörden eines
Mitgliedstaats verbunden ist, wird darin
unbeschadet des Verursacherprinzips in
geeigneter Form Folgendes vorgese-
hen:

a) vorübergehende Ausnahmere-
gelungen und/oder

b) eine finanzielle Unterstützung
aus dem Kohäsionsfonds.

eines Mitgliedstaats zwischen ver-
schiedenen Energiequellen und
die allgemeine Struktur seiner E-
nergieversorgung erheblich berüh-
ren.

In allen Fällen beschließt der Rat nach
Anhörung des Europäischen Parla-
ments, des Ausschusses der Regionen
und des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses.

(3) Allgemeine Aktionspro-
gramme, in denen die vorrangigen Ziele
festgelegt werden, werden durch Euro-
päische Gesetze oder Rahmengesetze
festgelegt. Diese werden nach Anhö-
rung des Ausschusses der Regionen
sowie des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses angenommen.

Die zur Durchführung dieser Program-
me erforderlichen Maßnahmen werden,
je nach Fall, nach dem in Absatz 1 bzw.
Absatz 2 vorgesehenen Verfahren an-
genommen.

(4) Unbeschadet bestimmter
Maßnahmen der Union tragen die Mit-
gliedstaaten für die Finanzierung und
Durchführung der Umweltpolitik Sorge.

(5) Sofern eine Maßnahme
nach Absatz 1 mit unverhältnismäßig
hohen Kosten für die Behörden eines
Mitgliedstaats verbunden ist, wird darin
unbeschadet des Verursacherprinzips in
geeigneter Form Folgendes vorgese-
hen:

a) vorübergehende Ausnahmere-
gelungen und/oder

b) eine finanzielle Unterstützung
aus dem Kohäsionsfonds.

_________________________________________________________________

Begründung:
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Hinsichtlich der Raumordnung sollte – vorbehaltlich der Regelungen im Rahmen
der transeuroepäischen Netze – die Verantwortung der Mitgliedstaaten bei ver-
bindlichen Vorgaben gewahrt werden.


